
Angaben gem. § 2 (1) S. 1 Nr. 11 DL-InfoV 
 

Berufshaftpflichtversicherung 
(Allgemeine und besondere Versicherungsbedingungen sowie Risikobeschreibungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) 

 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
für die Tätigkeit als 

Wirtschaftsprüfer / vereidigter Buchprüfer 
 
Im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gegenüber seinem Auftraggeber freiberuflich ausgeübten Tätigkeit 
als Wirtschaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten 
- über in anderen Staaten eingerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder Büros; 
- im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäftigung mit außereuropäischem Recht, 
 
   wobei Europa sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU)* und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)* sowie die Schweizerische 

Eidgenossenschaft umfasst. 
 
Abweichend eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus betriebswirtschaftlicher Prüfungstätigkeit auch in außereuropäischen Staaten und soweit diese bei der 
das Abgabenrecht dieser Staaten betreffenden geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen entstanden ist, wenn dem Auftrag zwischen dem 
Versicherungsnehmer und seinem Auftraggeber nur deutsches Recht zugrunde liegt. 
 
 

für die Tätigkeit als 
Steuerberater 

 
Im Rahmen der dem Vertrag zugrundeliegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Steuerberater ist 
versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der gegenüber seinem Auftraggeber freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als Steuerberater. 
 
Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtansprüche aus Tätigkeiten 
- über in anderen Staaten eingerichtete oder unterhaltene Kanzleien oder Büros; 
- im Zusammenhang mit der Beratung und Beschäftigung mit außereuropäischem Recht oder 
- des Steuerberaters vor außereuropäischen Gerichten, 
 
   wobei Europa sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU)* und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)* sowie die Schweizerische 

Eidgenossenschaft umfasst. 
 
Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts auch außereuropäischer Staaten, soweit diese bei der das 
Abgabenrecht dieser Staaten betreffenden geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen entstanden ist und dem Auftrag zwischen dem Versicherungsnehmer und 
seinem Auftraggeber nur deutsches Recht zugrunde liegt. 
 
 
* EWR 

EU 
EFTA° ohne Schweizerische Eidgenossenschaft 

 
* EU 

Königreich Belgien 
Republik Bulgarien 
Königreich Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Republik Estland 
Republik Finnland 
Französische Republik 
Hellenische Republik 
Irland 
Italienische Republik 
Republik Kroatien 
Republik Lettland 
Republik Litauen 
Großherzogtum Luxemburg 
Republik Malta 
Niederlande 
Republik Österreich 
Republik Polen 
Portugiesische Republik 
Rumänien 
Königreich Schweden 
Slowakische Republik 
Republik Slowenien 
Königreich Spanien 
Tschechische Republik 
Ungarn 
Republik Zypern 

 
° EFTA 

Island 
Fürstentum Liechtenstein 
Königreich Norwegen 
Schweizerische Eidgenossenschaft 


